
 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Abiball Booster 2026“   
 
1. Gewinn 

1.1. Die VR-Bank Ludwigsburg eG („Veranstalter“) verlost bei ihrem Gewinnspiel unter allen 
Teilnehmenden einen Abiball Booster, der eine Geldsumme von 2.000€, eine professionelle 
Videobegleitung und einen ENERGY DJ mit Hit Music Only beinhaltet. Die VR-Bank 
Ludwigsburg eG begleitet die Gewinnerschule bei dem tatsächlichen Abiball.  

1.2. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Teilnehmenden dieses Jahr ihr Abitur abschließen.  
Zusätzlich muss das Abimotto inkl. Grafik auf der Seite VRBank-LB.de/abiball hochgeladen 
werden. 

1.3. Das Gewinnspiel findet im Aktionsraum vom 09.03.2026 bis zum 12.4.2026 („Laufzeit“) statt. 
1.4. Zu gewinnen gibt es 1x Abiball Booster in Höhe von 2.000 EUR, eine professionelle 

Videobegleitung und einen ENERGY DJ mit Hit Music Only beim Abiball. Die Gewinner werden 
nach Ablauf der Laufzeit ermittelt (bis spät. zum 30.04.2026). 

*Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Bei allen Gewinnen erfolgen die Anreise und Abreise 
auf eigene Kosten. 
 

1.5. Der jeweilige Gewinner hat innerhalb von zwei Wochen nach Benachrichtigung gegenüber der 
VR-Bank Ludwigsburg eG die Annahme des Gewinns zu bestätigen. Nach Ablauf der gesetzten 
Frist verfällt der Gewinn, wenn nach nochmaligem Nachfragen der VR-Bank Ludwigsburg vom 
Gewinner der Gewinn nicht bestätigt wird. Der Veranstalter wird demzufolge aus den 
registrierten Teilnehmern einen neuen Gewinner ermitteln.  

1.6. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den aufgeführten Bedingungen. 
  

2. Teilnahmeberechtigung 

2.1. Teilnahmeberechtigt sind alle Gymnasien im Geschäftsgebiet der VR-Bank Ludwigsburg eG.   
2.2. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter-/innen der VR-Bank Ludwigsburg eG sowie 

der Unternehmen der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. 
Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei Manipulationen im 
Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen 
diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder 
irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 
 

2.3. Die Teilnahme am Gewinnspiel sowie die Ausgabe des Gewinns sind beschränkt auf Teilnehmer 
mit Meldeanschrift in Deutschland.  
 
        

3. Teilnahmeschluss 

Teilnahmeschluss ist 23:59 Uhr am 12. April 2026.  

     

4. Datenschutz 

Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund Art 6 (1) b) DSGVO. Die personenbezogenen Daten werden 
von der VR-Bank Ludwigsburg eG streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Teilnahme am Gewinnspiel erfasst und nach der 
Auslosung, spätestens am 30.06.2025, gelöscht. Bitte beachten Sie auch unsere 
Datenschutzhinweise zu diesem Gewinnspiel unter VRBank-LB.de/ABBDatenschutz  

 
 
 
 
 



 

5. Gewinnermittlung 

Aus allen Teilnehmern werden die Gewinner per Losverfahren ermittelt. Die Gewinnermittlung und 
Gewinnabwicklung werden von der VR-Bank Ludwigsburg eG durchgeführt. Die Auslosung der 
Gewinner erfolgt automatisiert, mittels Zufallsprinzips.  

 
 

6. Gewinnbenachrichtigung und Gewinnübergabe 

6.1. Die Gewinnerschule wird telefonisch oder per E-Mail über den Gewinn informiert. 
6.2. Die Übergabe des Gewinns wird 14 Tage nach Bekanntmachung auf das Gewinnerkonto 

überwiesen. Zusätzlich erfolgt am Abiball eine Begleitung unserer Social Media Beauftragten 
und dem Videografen.   
 

7. Nutzungsrechte 

Einverständnis: Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass der Name der Schule, 
das Video sowie auch das Übergabebild und die Foto-/und Videobegleitung am Abiball selbst in 
sämtlichen Online- und Offlinemedien der VR-Bank Ludwigsburg veröffentlicht werden darf.    

 

8. Veranstalter 

VR-Bank Ludwigsburg eG, Schwieberdinger Str. 25, 71636 Ludwigsburg  

  

9. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Personenbezogene Bezeichnungen sind - sofern nicht ausgeschrieben - geschlechtsneutral zu verstehen. 


